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Rheinhessischer Tischtennis-Verband
An 

Rheinhessischer Tischtennis-Verband

-Geschäftsstelle -

Humboldtstr. 12

55239 Gau-Odernheim

Fax: 06733/961041

E-Mail: rttv@main-rheiner.de

Absender:

Vereins-Nr.: _______________________________

        Verein: _______________________________

          Name: ______ ________________________

         Straße: _______________________________

      PLZ/Ort: __________________________

ANTRAG AUF WIEDERAUFLEBEN DER SPIELBERECHTIGUNG (GEMÄß WO DTTB B 7)
Verein: ..........................................................................................................................................

Name: ............................................................... 
Vorname: .................................................................

geb. am: ............................................................ 
in: ............................................................................

PLZ / Wohnort: ................................................. 
Straße: .....................................................................

eingetreten am: ................................................. 
Staatsangehörigkeit: .................................................

alte Spielberechtigungsnummer ........................ 
letzter Verein: ..........................................................

Datum der Löschung der Spielberechtigung: .............................................................................................

........................................... , den ................................ _____________________________









(Unterschrift des Spielers)

Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Verein die Haftung. Unterschriftsberechtigt ist nur der 1. Vorsitzende oder der TT-Abteilungsleiter. Falsche und unvollständige Angaben sind strafbar.








_______________________________


Vereinsstempel



      
            (Unterschrift des Vereins)

	
	vom RTTV auszufüllen:
	

	     Spielberechtigungs-Nr.: 
	                        Eingang:


	              spielberechtigt ab:


Beachten Sie bitte:

1. Das Ruhen der Spielberechtigung beginnt, wenn der Spielberechtigungsstelle die Löschung der Spielberech-

           tigung schriftlich mit dem Formular „Antrag auf Löschung der Spielberechtigung“ mitgeteilt wurde.

2. Ist mit dem Antrag auf Wiederauleben auch ein Vereinswechsel verbunden, so gelten die Bestimmungen 

           gemäß WO DTTB B 4, B 5 und B 6 uneingeschränkt, wenn der Antrag auf Wiederaufleben vor Ablauf

           von 2 Jahren nach dem Erlöschen der Spielberechtigung  eingereicht wird. In diesem Fall ist ein Antrag

          auf Wechsel der Spielberechtigung zu stellen.

3.       Ein Antrag auf Wiederaufleben der Spielberechtigung nach Ablauf von zwei Jahren, kommt einem 

         Antrag auf Ersterteilung einer Spielberechtigung gleich.
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